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Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
 
 
1.  Charter of the International Military Tribunal (May 8, 1945) (sog. Londoner 

Statut) 

Offizielle Fassung: Englisch 

Article 6 

c) crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and 
other inhumane acts committed against ➀ any civilian population, ➁ before or during the 

war; or ➂ persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connec-
tion with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, ➃ whether or not in violation of 

the domestic law of the country where perpetrated. 
 

Offizielle Fassung: Russisch 

Статья 6 
с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или 
во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным 
мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 
юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением 
внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. 
 

Offizielle Fassung: Französisch 

Article 6 

c) Les crimes contre l'humanité: c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en escla-
vage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, 

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou re-
ligieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit 
interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la 
compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. 

 

Inoffizielle Fassung: Deutsch 1 

Artikel 6 

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Nämlich: Mord, Ausrottung, Versklavung, Deporta-
tion oder andere unmenschliche Handlungen, begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vor 
oder während des Krieges, Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, be-
gangen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das 
der Gerichtshof zuständig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht 
des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde, oder nicht. 

Inoffizielle Fassung: Deutsch 2 

Artikel 6 
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c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: nämlich Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Ver-
schleppung oder andere an der Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges began-
gene unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das 
der Gerichtshof zuständig ist, unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des Lan-
des, in dem sie begangen wurde, verstieß oder nicht. 

 

2.  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Decision 
on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 
1995. (Tadic) 

 

141. It is by now a settled rule of customary international law that crimes against humanity do 
not require a connection to international armed conflict. Indeed, as the Prosecutor points out, 
customary international law may not require a connection between crimes against humanity 
and any conflict at all. 

 

3. Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 (Aus-
zug)1 – SR 0.312.1 

Art. 7  Verbrechen gegen die Menschlichkeit  

1. Im Sinne dieses Statuts bedeutet «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» jede der folgenden 
Handlungen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zi-
vilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird:  

a)  vorsätzliche Tötung;  
b)  Ausrottung;  
c)  Versklavung;  
d)  Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung;  
e)  Freiheitsentzug oder sonstige schwer wiegende Beraubung der körperlichen Freiheit un-

ter Verstoss gegen die Grundregeln des Völkerrechts;  
f)  Folter;  
g)  Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwanger-

schaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer 
Schwere;  

h)  Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen, rassischen, 
nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, Gründen des Geschlechts 
im Sinne des Absatzes 3 oder aus anderen nach dem Völkerrecht universell als unzulässig 
anerkannten Gründen im Zusammenhang mit einer in diesem Absatz genannten Hand-
lung oder einem der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen;  

i)  zwangsweises Verschwindenlassen von Personen;  
j)  das Verbrechen der Apartheid;  
k)  andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, mit denen vorsätzlich grosse Leiden 

oder eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der geistigen 
oder körperlichen Gesundheit verursacht werden.  

                                                
1  Der Titel der abgestimmten deutschen Übersetzung dieses Vertrags lautet: «Römisches Statut des Internationa-
len Strafgerichtshofs». Es wurde Einvernehmen unter den Beteiligten erzielt, dass jede Seite in innerstaatlichen 
Dokumenten die Bezeichnung «Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs» verwenden kann. 

http://www.unifr.ch/lman


http://www.unifr.ch/lman 

2.  Im Sinne des Absatzes 1  

a)  bedeutet «Angriff gegen die Zivilbevölkerung» eine Verhaltensweise, die mit der mehrfa-
chen Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen eine Zivilbevölkerung 
verbunden ist, in Ausführung oder zur Unterstützung der Politik eines Staates oder einer 
Organisation, die einen solchen Angriff zum Ziel hat;  

b)  umfasst «Ausrottung» die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen2 – unter an-
derem das Vorenthalten des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Medikamenten –, die ge-
eignet sind3, die Vernichtung eines Teiles der Bevölkerung herbeizuführen;  

c)  bedeutet «Versklavung» die Ausübung aller oder einzelner mit einem Eigentumsrecht an 
einer Person verbundenen Befugnisse und umfasst die Ausübung dieser Befugnisse im 
Rahmen des Handels mit Menschen, insbesondere mit Frauen und Kindern;  

d)  bedeutet «Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung» die erzwunge-
ne, völkerrechtlich unzulässige Verbringung der betroffenen Personen durch Ausweisung 
oder andere Zwangsmassnahmen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmässig aufhalten;  

e)  bedeutet «Folter», dass einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten 
befindlichen Person vorsätzlich grosse körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden 
zugefügt werden; Folter umfasst jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich 
aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind;  

f)  bedeutet «erzwungene Schwangerschaft» die rechtswidrige Gefangenhaltung einer 
zwangsweise geschwängerten Frau in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer 
Bevölkerung zu beeinflussen oder andere schwere Verstösse gegen das Völkerrecht zu 
begehen. Diese Begriffsbestimmung ist nicht so auszulegen, als berühre sie innerstaatliche 
Gesetze in Bezug auf Schwangerschaft;  

g)  bedeutet «Verfolgung» den völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und schwer wiegenden 
Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft;  

h)  bedeutet «Verbrechen der Apartheid» unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie die 
in Absatz 1 genannten, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem 
institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer 
oder mehrerer anderer rassischer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Re-
gime aufrechtzuerhalten;  

i)  bedeutet «zwangsweises Verschwindenlassen von Personen» die Festnahme, den Entzug 
der Freiheit oder die Entführung von Personen durch einen Staat oder eine politische 
Organisation oder mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates oder der 
Organisation, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder 
Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Personen zu erteilen, in der Ab-
sicht, sie für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen.  

3.  Im Sinne dieses Statuts bezieht sich der Ausdruck «Geschlecht» auf beide Geschlechter, 
das männliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Er hat keine andere als 
die vorgenannte Bedeutung.  

 

 

                                                
2  A: die vorsätzliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen. 
3  A: mit dem Ziel. 
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